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Einführung: UVP in Skigebieten in 
Bayern und Österreich

 Vergleiche gehören zum wissenschaftlichen Arbeiten
 Warum ist das Thema in diesem Fall auch für die Praxis relevant und 

spannend?
 1. Fachlich
 Weil die gleichen Europäischen Richtlinien gelten,….
 Weil die gesetzlichen Grundlagen sehr ähnlich sind,

 2. Inhaltlich
 Weil die Branche grenzübergreifend im Tourismus mit den selben 

Herausforderungen und Anpassungsstrategien im selben Raum zu tun hat und 
den selben Markt bedient.
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Ergebnisse:

 Unterschiede zwischen Bayern und Österreich sind gravierend 
 mit hohen finanziellen Nachteilen für die Unternehmen in Österreich
 mit hohen zeitlichen Verzögerungen in Österreich
 mit weniger umweltvorsorge durch weniger Alternativen und Verfahren in 

Österreich
 mit weniger Transparenz und erschwerten Bedingungen für die Beteiligung der 

Bevölkerung in Österreich
 Österreich verfügt mit den Umweltanwaltschaften im Gegensatz zu Bayern über 

ein zusätzliches Beratungs- und Kontrollorgan
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Ursachen? Nicht die gesetzliche Vorgaben, 
sondern das Verfahren….

 Es sind im wesentlichen 3 Aspekte, die zu den genannten 
Unterschieden und Nachteilen für Unternehmen in Österreich führen:

 1. das „One-stop-shop-Prinzip“, 
 2. das Scoping
 3. die Art der abschließenden Bewertung und Zulassungsentscheidung

4



Das „One-stop-shop-Prinzip“, 

 Die Antragstellerin/der Antragsteller muss sich in der Regel nur an 
Verwaltungsbehörde wenden, bei der die Abwicklung des 
erforderlichen Genehmigungsverfahren konzentriert ist und die 
koordiniert.

 Allgemein wird das „One-stop-shop-Prinzip“, mit dem Abbau von 
Bürokratie und mit Verfahrensvereinfachungen verbunden.         
(Beispiel Eheschließung).

 Bei der UVP führt dies eher zu Nachteilen für Unternehmen, 
Umweltvorsorge und Einschränkungen für Entscheidungsträger und 
Bevölkerung. 
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Typische Aufgabenstellung der UVP- am Beispiel der 
Verkehrsplanung in Deutschland
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 Festlegung von möglichen Alternativen im 
Untersuchungsraum

 UVP als Entscheidungshilfe, die das Verhältnis der 
Alternativen 1-6 bezogen auf Umweltbelange zwischen 
den Trassen aufzeigt

 Extreme Varianten z.B. eine ganz teure Tunnellösung ist 
bereits im Scoping ausgeschieden

 UVP dient der politischen Entscheidungsvorbereitung, 
erst dann werden auch im Detail Kosten, Effekte auf 
Grundstücksmarkt u.ä. in die Abwägung einbezogen

 Beim One-stop-shop-prinzip kann aus Kostengründen nur 
eine Alternative untersucht werden, was Nachteile für die 
Beteiligung, sowie Qualität und die Transparenz der 
Entscheidung hat,

 Tauchen Änderungen, Verbesserungsoptionen auf, sind 
diese aufwändig und teuer zu realisieren, dies gilt auch 
für den Ausgleich nicht nur das Projekt selbst.

verändert nach Kaule et al. 2003.



(verändert nach 
Köppel et al. 2004).

Auswahl ggf. 
Modifikation

BESCHEID

Ablauf in Bayern: „2 Stops“, Bescheid ist von UVP 
getrennt, aber eine Behörde führt das Verfahren

Vorteile u.a.: Antragsunterlagen können für den LBP noch angepasst 
werden: z.B. techn. Verbesserungen, Vorschläge zur Vermeidung, detail. 
Ausgleich, mehrere Alternativen werden in UVS gröber betrachtet.



Alternativenprüfung für Speicherseestandorte



Das Scoping umfasst:

- die Abgrenzung des Untersuchungsraums, 
- die Untersuchungstiefe,
- die Methoden, sowie 
- die zu untersuchenden Alternativen

Beispiel Bayern:
Der Scoping Termin schließt häufig auch die 
Beteiligung externer Experten mit ein z.B. 
Naturschutzbeirat  
Methoden werden vorgestellt und mit den 
Behörden abgestimmt auch die zu 
untersuchenden Schutzgüter



Relevanzmatrix



In Österreich hat der Projektwerber die Möglichkeit, ein sogenanntes Vorverfahren nach  § 4 
UVP-G 2000 zu beantragen. Dem Antrag sind eine Darstellung der Grundzüge des geplanten 
Vorhabens sowie ein Konzept der Umweltverträglichkeitserklärung anzuschließen. Nach 
Einlangen der Unterlagen hat die Behörde max. 3 Monate Zeit, um eine Stellungnahme 
abzugeben. 

Diese soll insbesondere offensichtliche Mängel des Vorhabens bzw. der geplanten UVE 
aufzeigen und über voraussichtlich zusätzlich erforderliche Angaben, die im vorgelegten UVE-
Konzept nicht enthalten sind, informieren. 

Falls die Behörde über Informationen verfügt, die der Projektwerber für die Vorbereitung der 
Unterlagen benötigt, kann sie diese dem Projektwerber auf dessen Anfrage hin übermitteln.

Scoping?



Gegenüberstellung zum Scoping in 
Deutschland und Österreich



Vergleich der untersuchten Schutzgüter zwischen einer 
schigebietsbezogenen UVE in Österreich und einer UVS in Deutschland



Die im österreichischen UVP-G 2000 festgelegte Erstellung von Umweltverträglichkeits-Gutachten
durch Sachverständige der betroffenen Sachgebiete ist aus Sicht der Projektwerber in zweierlei
Hinsicht nachteilig.

Einerseits entstehen der Behörde durch die dabei entstehenden Honorare zusätzliche Kosten, für die
letztendlich der Projektwerber aufzukommen hat, andererseits ist damit auch ein zusätzlicher
Zeitaufwand verbunden.

Eine nähere Betrachtung der UVP-Verfahren der Vorhaben „Modernisierung und Erweiterung
Schigebiet Goldeck“ sowie „Schigebietsverbindung Kappl-St. Anton“ zeigt beispielsweise, dass
zwischen der Fertigstellung der jeweiligen UVE und des darauf aufbauenden UV-G 4 bzw. 6 Monate
lagen. Diese Zeitspannen lassen sich vermutlich großteils durch den Umfang der beiden UV-G
erklären, die mit 176 bzw. 480 Seiten sogar über den Seitenzahlen der korrespondierenden UVE von
142 bzw. 140 Seiten liegen.

+ Zeitliche Verzögerung

+ Problem divergierende Expertenmeinungen

Zulassungsentscheidung



Bewertung der Umweltauswirkungen in Österreich und Deutschland



Zusammenfassung

 Die UVS wird aufgrund des erheblichen Aufwandes von vielen 
Seilbahnunternehmungen als „möglichst zu vermeidendes Übel“ 
gesehen. 

 Die UVS kann aktuell ihre Aufgaben in der Umweltvorsorge, der 
Entscheidungsoptimierung, der Transparenz und der 
Politikberatung nicht mehr erfüllen

 Die Ansatzpunkte für Verbesserungen liegen weniger im Bereich 
der Gesetzgebung als vielmehr im Bereich der 
Verfahrensgestaltung.
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„Vorteile der UVP“ in der Literatur…



Ansatzpunkte für schnelle 
Verbesserungen

1. Einführen eines effektives Scoping mit Reduktion des Prüfaufwands und 
besonderer Berücksichtigung der Erheblichkeit, d.h. keine Aufweitung der 
Schutzgüter und keine Doppelbearbeitung und Überlappungen 

2. Unterstützung eines effizienten Scopings durch entsprechende fachspezifische 
Leitfäden

3. Reduktion der Doppelbegutachtung auf besondere spezifische Aspekte 

4. Schlankere lesbare, zusammengeführte Gutachten 



Wesentliche Verbesserungsmöglichkeit für die genannten Defizite stellt ein standardisiertes,
schlankes Scoping als Teil des UVP-Verfahrens dar. Gegenstand, Umfang und Methode der
UVP müssen dabei auf den Einzelfall abgestimmt werden und sich am Ausmaß der möglichen
erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter orientieren (Bergthaler et al. 1998). Kriterien
hierfür sind die Klärung folgender Fragen:

- Welche technischen Angaben müssen zum Vorhaben erbracht werden? (z.B. Art, Standort, Lageplan, 
Erschließungen, allgemeine Projektkonzeption, Lösungsalternativen, Dimensionierungsvarianten, 
Zielsetzung und Bedarf, Realisierungsphasen)

- Welche Schutzgüter sind vom Vorhaben voraussichtlich betroffen? (wie hoch ist die Schutzwürdigkeit
bzw. welche Vorbelastungen und Empfindlichkeiten bestehen?)

- Welche Wirkfaktoren oder Auswirkungsarten müssen untersucht werden?
- Welche Methoden sind anzuwenden? (welcher Erhebungsmaßstab wird angewendet, mit welcher Tiefe

finden die Untersuchungen statt, werden qualitative, quantitative oder spezifische Methoden zur
Bewertung bzw. Auswirkungsanalyse herangezogen?)

- Welche Bewertungskriterien sind anzuwenden? (z.B. Fachgesetze, Verordnungen, Normen,
Vorsorgewerte, Kriterien des Einzelfalls, Rahmenpläne, Rote Listen)

- Welcher zeitliche Betrachtungshorizont und welche räumliche Abgrenzung sind für die
Untersuchungen notwendig?

- Welche darstellerischen, kartographischen Auflagen sind zu beachten? (z.B. Maßstab,
Kartenaufbereitung nach Schutzgütern)

Scoping einführen / verbessern


